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Entgeltordnung 

über die Erhebung privatrechtlicher Entgelte 

für die Benutzung des Freibades Römhild 

 

 

§ 1 Entgelterhebung 

 

Die Stadt Römhild erhebt auf der Grundlage des § 4 der Benutzungsordnung über die Benutzung des 

Freibades Römhild (Badeordnung) privatrechtliche Entgelte.  

 

 

§ 2 Privatrechtliche Entgelte 

 

Eintrittspreise      Betrag  

Kinder (6 – 16 Jahre)      2,00 €  

Erwachsene       3,00 €  

 

Zehnerkarten (gleiche Nummer):  

Kinder (6 – 16 Jahre)      15,00 € 

Erwachsene       25,00 €  

 

Gruppen mit Betreuer (ab 10 Kinder)  

Kinder / Schüler (6 – 16 Jahre)    1,00 €  

Erwachsene       2,50 €  

 

Gebühren für Schwimmkurse  

Je Teilnehmer und Kursstunde    4,00 € 

Abschlussprüfung, Urkunde, Abzeichen   4,00 €  

 

Gebühren für Zelten im Gelände  

pro Tag und Zelt zzgl. Eintrittspreise  5,00 € 

 

 

§ 3 Inkrafttreten 

(1) Diese Entgeltordnung tritt rückwirkend zum 01.07.2020 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung über die Benutzung des Freibades Römhild vom 21.05.2019 

außer Kraft. 

 

 

Römhild, den 09.07.2020 

 

Stadt Römhild 

 

 

gez. Heiko Bartholomäus Dienstsiegel 

Bürgermeister 

 

Der Stadtrat der Stadt Römhild hat die Entgeltordnung über die Erhebung privatrechtlicher Entgelte für 

die Benutzung des Freibades Römhild (Beschluss-Nr.: 96 / 10 / 20) in seiner Sitzung am 07.07.2020 

beschlossen.  


